
den Rat des Kreises, eine entsprechende Handelszulas
sungskommission zu bilden, jedoch der Landrat Schünke 
ordnete daraufhin an, daß die Anträge künftig der 
Kommission für die Entwicklung des Handelsnetzes zur 
Entscheidung vorzulegen sind. Diese Kommission war 
Ende 1954 wieder neu gebildet worden, nachdem sie 
nach Verkündung des sogenannten „Neuen Kurses“ auf
gelöst worden war. Die Zusammensetzung war ähnlich 
dem Versorgungsaktiv, nur etwas reichhaltiger in den 
Vertretern von HO, Konsum und sonstigen Sowjetisie- 
rungsexperten. Verschiedene Rücksprachen mit Witter 
meinerseits runden das gegebene Bild noch ab.
Bei Konzessionsanträgen wurde jeweils erst die HO- 
Gaststättenverwaltung gefragt, ob sie an diesem Objekt 
interessiert sei, außerdem wurde jeder Konzessions
antrag erst der Kreisleitung der SED zugestellt zur 
Stellungnahme. Die Kreisleitung der SED gab dann je
weils nur mündlich ihre Meinung bekannt. Wurde ein 
Antrag von der SED aus politischen Gründen abgelehnt 
oder legten die HO-Gaststätten Wert auf diese Gast
stätte, so wurde der Antragsteller bei Witter vorgeladen 
und ihm erklärt, daß sein Antrag von der Polizei ab
gelehnt sei. Auf meine Frage an Witter, was geschehe, 
wenn der Antragsteller zur Polizei gehe und dort die 
Gründe seiner Ablehnung erfrage, sagte mir Witter: 
„Von der Polizei ist bisher keiner wieder zu uns zurück
gekommen,“ Eine weitere Frage von mir an Witter 
lautete: „Welche Gründe geben Sie in Ihren Ableh
nungsbescheiden an?“ Hier erklärte mir Witter: „Von 
uns bekommt keiner eine Ablehnung, wir veranlassen 
den Antragsteller, seinen Antrag zurückzuziehen, indem 
wir ihn auf die Kosten hinweisen, die auch bei einer Ab
lehnung zu zahlen sind. Wo dieses nicht zieht, erklären 
wir, daß bei einer schriftlichen Ablehnung nie wieder 
die Möglichkeit bestehe, einen neuen Antrag zu stellen. 
Eins von diesen beiden hat bisher immer geholfen. In 
ganz hartnäckigen Fällen werden eben einige Para
graphen angeführt, das genügt ebenfalls.“ Abschließend 
kurz einige Beispiele:
Der Gastwirt Ch., Hotel „Zur Post“ in Oberhof, erhielt 
die vorläufige Konzession. Als er die Vollkonzession be
antragte, schaltete sich die Kreisleitung der SED ein. Er 
hatte einem bekannten Spitzel in Oberhof sein Lokal 
verboten mit dem Hinweis: „In meinem Lokal wird am 
Biertisch zu später Stunde keine Politik getrieben." 
Eine schriftliche Ablehnung erhielt er nicht. Ich habe 
ihm daraufhin über den Vorgang eine eidesstattliche Er
klärung gegeben, und als ich von seiner bevorstehenden 
Verhaftung erfuhr, ihm sofort zu seiner Flucht nach 
Westberlin verholten.
Der Gastwirt Beyroth stellte einen Konzessionsantrag 
für die Gaststätte „Stemgrund“ in Zella-Mehlis. Bei 
Witter erfuhr ich, daß die SED ablehne, da Beyroth be
reits ein Haus in Gotha käuflich erworben habe und 
jetzt den „Sterngrund“ kaufen wolle. Diese Privatkapi
talisten dürften nicht noch gestützt und unterstützt 
werden.
Die Gastwirtin Keller in Suhl, Hotel „Zum Waffen
schmied“ bemüht sich seit über einem Jahre, ihre Gast
stätte zu verpachten. Sie ist 78 Jahre alt und möchte 
doch ihren Besitz für den Enkelsohn erhalten. Bisher 
wurde jeder Pächter abgelehnt mit immer wieder ande
ren Gründen, wie: keinen Zuzug nach Suhl usw. Witter 
erklärte mir dazu, daß jeder Antrag abgelehnt würde, 
weil die HO-Gaststätten an diesem Objekt sehr inter
essiert sei. Ich habe der Frau Keller alles erklärt und 
ihr geraten, sich einen tüchtigen Kellner zu suchen, der 
den Betrieb führt und „pro forma“ die Konzession auf 
ihren Namen weiter zu behalten, da man ihr z. Z. die 
Konzession nicht nehmen kann.
Das sind die hinterhältigen und gemeinen Maßnahmen, 
mit denen man eine Ausdehnung des Privathandels 
unterbindet. Seit Sommer (Juni/Juli) 1954 werden meist 
nur solche Gewerbe genehmigt, zu denen der staatliche

und genossenschaftliche Handel nicht in der Lage 1st 
bzw. die für ihn unrentabel sind. Außerdem schränkt 
man mit diesen Maßnahmen aber auch den bereits be
stehenden Handel ein, indem man Anträge auf Sorti
mentserweiterung wie Neuanträge behandelt und dabei 
erst die Bedürfnisfrage insgesamt prüft. Anträge auf 
Großhandelsgenehmigung und für Handelsvertretungen 
werden nur vom Rat des Bezirkes bearbeitet und haben 
in den seltensten Fällen Aussicht auf Erfolg. Im Be
reich des Kreises Suhl habe ich auf diesem Gebiet kei
nen positiven Fall während meiner Tätigkeit kennen
gelernt.
Der technische Fachhandel (die einzige Handelsbranche, 
bei der sich noch Großhandel und Einzelhandel in einer 
Hand befinden), der schon erheblich reduziert ist (im 
Kreis Suhl bestehen noch 5 Geschäfte dieser Art), ist 
inzwischen auch restlos am Ende. Er wurde durch die 
DHZ-Maschinen- und Fahrzeugbau beliefert, d. h. er be
zog direkt von den entsprechenden VE-Betrieben, mußte 
aber an die DHZ eine Handelsspanne von meist 10% ab
geben. Inzwischen wurden seitens der DHZ alle diese 
Verträge gekündigt mit dem Hinweis, sie wäre inzwi
schen selbst in der Lage, diese Versorgung durchzu
führen. Diese Geschäfte sollten sich auf solche Handels
geschäfte legen, bei denen der staatliche Großhandel 
nicht voll in der Lage ist, die Bedürfnisse der Abnehmer 
zu befriedigen. So sind Methoden und Begründungen 
wechselhaft zur Erreichung des Zieles: Endgültige Ver
nichtung jeglichen Privathandels.

gez. Erich R ö d e r

*

Trotz zunehmender Verschlechterung der W irtschafts
lage ändert das R egim e doch nichts an der ideologischen 
Vorm achtstellung der parteipolitischen Doktrin. A us 
dieser Situation heraus wird es verständlich, wenn  
W irtschafts- und V erw altungsfunktionäre unter dem  
Zwang der V erantw ortlichkeit M aßnahmen ergreifen, 
die w irtschaftlich gesehen zw ar Unsinn darstellen, poli
tisch als Methode des K lassenkam pfes dennoch A n 
erkennung ihrer Partei finden, nach normalen R echts
begriffen aber als W illkür und Rechtsm ißbrauch anzu
sehen sind. Die Erscheinungsform en politischer und  
w irtschaftlicher W illkürakte sind sehr verschieden und 
wechselhaft. Charakteristisch fü r  alle diese Fälle ist 
jedoch ein diktatorisches, o ft sinnloses Verhalten einer
seits und Recht- und W ehrlosigkeit bei den Betroffenen  
andererseits. A uffa llend  is t auch hier ein schlagartiges 
Ansteigen derartiger W illkürfälle nach dem 2. Partei
kongreß der SED im  H erbst 1952.
E in aus der Sowjetzone geflüchteter Leiter einer HO- 
G aststätte g ib t am  2. 6.1953 u. a. folgende Feststellung  
aus seiner T ä tigke it in  der Zone zu  Protokoll:
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Es erscheint Herr Karl Winkler, z. Z. Westberlin, und 
erklärt: Ich wurde zum Pol.Hpt.Wm. Gleichner (Ge
werbepolizei) bestellt, wo mir eröffnet wurde, in Rüders
dorf unbedingt eine zweite HO-Gaststätte zu eröffnen. 
Ich solle den Wunsch äußern, welche Gaststätte unseren 
Ansprüchen am besten gerecht würde. Als von mir eine 
genannt wurde, forderte G. von seinem Kollegen einen 
sofortigen Bericht über die letzte Schlägerei in dieser 
Gaststätte. (Es hatte natürlich nie eine stattgefunden). 
Daraufhin sollte die Gaststätte sofort geschlossen 
werden.
Im anderen Falle wurde den Besitzern der Privatgast
stätten durch Brief mitgeteilt: „Durch die Vorkomm
nisse in letzter Zeit in Ihrer Gaststätte sind Sie nicht 
in der Lage, ordnungsgemäß eine Gaststätte zu führen,
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